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Kostenordnung für das Hallenbad Nellingen 

 
 

1.  Allgemeine Bestimmungen 

(1) Grundsätzlich gilt der volle Tarif, sofern keine Ermäßigung ausdrücklich vorgesehen 
ist. 

(2) Kinder bis 5 Jahren haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten freien Eintritt. 
  

2.  Eintrittspreise 

2.1.  Einzelkarten 

Erwachsene:            3,30 € 
 
Ermäßigter Tarif (Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr, Schüler                                             
und Studenten mit Ausweisen, Wehrpflichtige und Zivildienst- 
leistende, Schwerbeschädigte):          1,70 € 

2.2.  Punktekarten 

20-Punkte-Karte  (Erwachsene 2,97 €, ermäßigter Tarif  
1,49 € pro Badebesuch):         29,70 € 

50-Punkte-Karte  (Erwachsene 2,82 €, ermäßigter Tarif  
1,41 € pro Badebesuch):         70,40 € 

100-Punkte-Karte  (Erwachsene 2,64 €, ermäßigter Tarif  
1,32 € pro Badebesuch):            132,00 € 

2.3  Zuschlag für Warmbadetag 

Einzelkarte:            0,70 € 

Zwölferkarte:           7,70 € 

2.4  Verrechnungseinheit für Schulklassen 

je Schüler und Schulstunde (45 Minuten):      1,28 € 
Bei Belegung des Bades von nur einem Schulträger, mindestens jedoch 
je Schulstunde (45 Minuten):                82,50 €   
Bei Mehrfachbelegungen der jeweilige Anteil des vorg. Betrages, der  
sich aus der Anzahl der Belegungen ergibt. 

2.5  Eintrittspreise für Familien 

Familien (2 Erwachsene) mit zwei und mehr Kindern bezahlen inkl. 
Warmbadezuschlag:           9,00 € 

3. Kostenersätze 
für verlorenen Garderobenschlüssel:      10,00 € 
für Reinigung:        15,00 € 
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4.  Kostenersatz bei Anmietung von Vereinen 

Je angefangene Belegungsstunde      
für örtliche Veranstalter:               110,00 €

 für nicht örtliche Veranstalter:              180,00 € 

5.  Inkrafttreten 

Diese Kostenordnung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Kostenordnung vom 01.01.2007 außer Kraft.  
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